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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1956

Norm

StVO §20 Abs1 IA3

Rechtssatz

Die im Kraftwagenverkehr gegebenen Geschwindigkeiten lassen es nicht zulässig erscheinen, daß sich ein

Kraftwagenfahrer während eines Zeitraumes von einigen Sekunden darauf verläßt, daß eine Änderung der

Verkehrslage nicht eintreten werde.
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